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SCHREIBEN VON BÜRGERMEISTER UND RAT VON ZÜRICH AN DEN ABT VON
WETTINGEN, NIKLAUS [ I . VON FLÜE]

"Demnoch wir gründtlich berichtet , wie das Bernhart Keller Vicari Zu

würenlos [ - Keller war von 1633 bis 1648 Pfarrer daselbst / Würenlos

selbst war eine Kollatur der Abtei Wettingen - ] , Kurtz abgeloffner

Zyhl , gegen underschidenlichen personen , von beiden Religionen wider

unssere Christenliche Religion und Glaubens Bekhandtnus , hochlesterli-

che und unchristliche reden fallen lassen * , alss da eine syner Reli¬

gion Zugethonne tochter mit einem Evangelischen Knaben sich verehli-

chet , er geredt , sy die Tochter sye verdambt , Ja mit leyb und Seel

(Gott bhut uns ) des Tüfels , darumben er syn Seel Zum pfandt setze,

wann demme nit also , Jtem dan Jn den Predigen [ in der Kirche ] Zu wü-

renloss lugen ( rev . ) geprediget werdind , und dass Personen , die ussen

Papstumb [ - Papst war damals Innozenz X. - ] Zu uns getreten , Jn die



Ketzerey ( rev . ) gezognen sygen etc . Und nun dis Sachen , welche nit al¬

lein gedachter Keller , noch Jemanden anderer , mit bestand der warheit

nimer mehr wirt bybringen und erscheinen können , sonderen auch dem

auffgerichten Landtsfriden [ von 1531 ] und observa [ n ] z guter nachpar-

schafft Keines wegs . . . entsprechen mögen , hetten wir Zwahren mehr

dann genug ursach und anlass , uns Zubedienen der Jehnigen mittlen die

einer Christlichen Ehrliebenden Oberkeit wider derglichen lestermüler

und bethrüber des gemeinen Landtsfridens . Anstendig und erforderlich,

dem noch wir aber darfür halten wollen , dass üwer Ehren hieran einich

gfallen haben werde , wolten wir die selbe harunder erstens sovil ehren

und eines solchen hiemit wolmeinlich verstendigen . Mit freündtliehen

ersuchen , die wolle gegem ermeltem Keller über bericht syn unverant¬

wortlichen verüben nit allein dero missfallen würklich bezügen , son¬

dern auch die unynstellige vertugung thun , das uns und unseren wahren

Christenlichen Religion und dero anhengeren und bekeneren , fürbass mit

solchen und anderen derglychen Ungebühren verschonet , hiemit der

Landtsfriden Jn guter obacht gehalten und die wolerschiessliche ver-

thrawliche Nachparschafft geuffnet werden möge auch wie Zu anderen ge-

danken nit veranlast werdint , Alss Zu Uewer Ehrw . wir uns freündtlich

versehen wollend , hier uff uns samptlich , Jn erwartung dero verschri-
benen antwort " .

1 ) s . EA V 2 , 1694 Art . 197

Kopie , wohl aus dem Besitz des Zuger Stadt - und Amtsrats Beat II . Zur¬
lauben - AH 96 , 220 - 221 - Blatt 221 r  leer
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